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Stellungnahme zum Erlassentwurf betreffend parlamentarische Initiative 14.417 «Nachbesserung 
der Pflegefinanzierung» 

Sehr geehrte Frau Prasidentin 

Wir dan ken lhnen für die Moglichkeit, zum genannten Erlassentwurf Stellung nehmen zu konnen. 

Die Gesetzesanderung sieht vor, dass bei ausserkantonalen Pflegeleistungen der Herkunftskanton der 
Patientin bzw. des Patienten für die Restfinanzierung aufkommen muss. Der Herkunftskanton wird an
hand des zivilrechtlichen Wohnsitzes bestimmt, wobei ein Pflegeheimeintritt in einem anderen Kanton 
keine neue Zustandigkeit begründet. 

1) Die Haltung von curafutura 

curafutura unterstützt diese Regelung unter dem Vorbehalt, dass die Restfinanzierung vollstandig unter 
den Kantonen geregelt wird und den ausserkantonalen Pflegepatientinnen und Pflegepatienten keine 
Zusatzkosten entstehen. 

curafutura begrüsst, dass mit der geplanten Gesetzesanderung einerseits die Zustandigkeit klar geregelt 
und andererseits sichergestellt wird, dass der Herkunftskanton die Restfinanzierung übernimmt, welcher 
-in der Regel über einen langeren Zeitraum- von den Steuereinnahmen der betroffenen Persan profitie
ren konnte. Die gleiche Bestimmung gilt auch bereits im Bereich des Bundesgesetzes über die Erganzungs
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenversicherung (HG). 

2) Keine ungedeckte Restfinanzierung zu Lasten der Pflegepatientinhen und Pflegepatienten 

Für die Festsetzung der Restfinanzierung bei ausserkantonalen Patientinnen und Patienten schlagt die 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Standerats (SGK-SR) im erlauternden Bericht vor, 
die Pflegekosten des Herkunftskanton ais Berechnungsgrundlage heranzuziehen. ln bestimmten Fallen 
kanne es nun vorkommen, dass die Pflegekosten ausserhalb des Kantons die Pflegekosten im Herkunfts
kanton übersteigen. Eine daraus entstehende Deckungslücke müsse dabei von der Patientin bzw. vom 
Patienten selbst übernommen werden. 
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Aus Sicht von curafutura lauft diese Sichtweise über die Restfinanzierung dem Wortlaut von Artikel 25a 
Absatz 5 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) zuwider: Die versicherte Persan muss 
demnach maximal 20 Prozent des hôchsten vom Bundesrat festgelegten KVG-Beitrags sel ber überneh
men. Das Gesetz hait darüber hinaus explizit fest: «Die Kantone regeln die Restfinanzierung.» 

Es kann nun nicht sein, dass sich die Kantone der Pflicht zur Restfinanzierung im Bereich von «Deckungs
lücken bei ausserkantonalem Pflegeaufenthalt» entziehen kônnen. Die bestehende Bestimmung, wonach 
die Kantone die Restfinanzierung regeln, schliesst die Existenz solcher Deckungslücken aus. Durch die nun 
vorgesehene und erwünschte Prazisierung, welcher Kanton die Restfinanzierung im Einzelfall zu tragen 
hat, lasst sich unseres Erachtens nicht ableiten, dass die Hôhe der Restfinanzierung beschrankt und die 
Differenz den Pflegepatienten aufgebürdet werden kann. 

Wir bitten die SGK-SR deshalb, diesen Punkt nochmals zu prüfen und eine Lôsung im Sinne der Patientin
nen und Patienten zu erarbeiten . 

Wir dan ken lhnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Für Fragen stehen wir lhnen gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
curafutura 

Stv. Direktor 
Leiter Gesundheitspolitik 

Luca Petrini 
Projektleiter Gesundheitspolitik 
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Solothurn, 30. November 2015 

Parlamentarische Initiative Nachbesserung der Pflegefinanzierung 
(Pa. Iv. 14.417); Stellungnahme santésuisse im Rahmen der Vernehm-
lassung 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur vorgeschlagenen Änderung des KVG (Ergänzung von 
Art. 25a Abs. 5) mit „Für die Festsetzung und Auszahlung der Restfinanzierung zuständig ist der 
Kanton, in dem die versicherte Person ihren Wohnsitz hat. Der Aufenthalt in einem Pflegeheim 
begründet keine neue Zuständigkeit.“ Stellung nehmen zu können. 
 
Gerne teilen wir Ihnen mit, dass die vorgeschlagene Änderung für santésuisse grundsätzlich in 
die richtige Richtung geht. Die vorgeschlagene Änderung soll sicherstellen, dass in jedem Fall 
klar ist, welcher Kanton für die Restfinanzierung von Pflegeleistungen zuständig ist, die ambu-
lant oder in einem Pflegeheim erbracht werden. Damit wird die kantonsübergreifende Pflege-
heimplanung begünstigt und Kantone, in denen mehr Pflegeheimplätze zur Verfügung stehen 
als für die eigene Bevölkerung benötigt werden, werden finanziell nicht zusätzlich benachteiligt. 
Auch aus Sicht der Patientenfreizügigkeit ist die Änderung zu befürworten, da diese durch die 
aktuell gültige Regelung faktisch behindert wird, was im Widerspruch zum KVG steht. 
 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 
 
 

Abteilung Grundlagen 
 

Verena Nold Stephan Colombo 
Direktorin Leiter a.i. 
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